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Name, Vorname                                    Förderungsnummer 
 

 

Gründe zur Förderung über die Förderungshöchstdauer nach § 15 Absatz 3 Nr. 1-5  BAföG. 

Über die Förderungshöchstdauer hinaus wird für eine angemessene Zeit Ausbildungsförderung geleistet, 

wenn sie  

1. aus schwerwiegenden Gründen, 

2. infolge der in häuslicher Umgebung erfolgenden Pflege eines oder einer pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, der oder die nach den 

§§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – mindestens in 

Pflegegrad 3 eingeordnet ist, 

3. infolge einer Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien und Organen 

a. der Hochschulen und der Akademien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 

b. der Selbstverwaltung der Studierenden an Ausbildungsstätten im Sinne des Buchstaben a, 

c. der Studentenwerke und 

d. der Länder, 

4. infolge des erstmaligen Nichtbestehens der Abschlussprüfung, 

5. infolge einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder der Pflege und Erziehung eines Kindes bis 

zu 14 Jahren 

überschritten worden ist. 

Schwerwiegende Gründe  sind insbesondere 

 

- eine Krankheit, 

- eine vom Auszubildenden nicht zu vertretende Verlängerung der Examenszeit (z. B. bei plötzlicher 

Erkrankung des Prüfer), 

- eine verspätete Zulassung zu examensnotwendigen Lehrveranstaltungen (z.B. „interner Numerus clausus“), 

- das erstmalige Nichtbestehen einer Zwischenprüfung, wenn sie Voraussetzung für die Weiterführung  der 

Ausbildung ist; entsprechendes gilt für die erstmalige Wiederholung eines Studienhalbjahres wegen des 

Misslingens von Leistungsnachweisen, wenn an Stelle einer Zwischenprüfung laufend Leistungsnachweise 

zu erbringen sind. 

 

Die schwerwiegenden Gründe müssen ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. Die Verzögerung 

darf für den Auszubildenden nicht auf zumutbare Weise abzuwenden sein. 

In Zweifelsfällen ist über die Erkrankung das zuständige Gesundheitsamt im Wege der Amtshilfe gutachtlich 

zu hören. 

 

Nicht bestanden ist eine Abschlussprüfung dann, wenn der Auszubildende alle Prüfungsleistungen, die er 

nach den maßgeblichen Prüfungsvorschriften zu erbringen hatte, erbracht hat, insgesamt jedoch ohne Erfolg. 

Ein Nichtbestehen liegt auch dann vor, wenn die Prüfung schon wegen des Misserfolgs in einem Prüfungsteil 

als nicht bestanden gilt, ohne dass der Prüfling alle Prüfungsleistungen erbracht hat. Die Förderungsdauer 

wird dagegen nicht verlängert, wenn die Abschlussprüfung aus anderen Gründen (z. B. Täuschung, 

Fernbleiben von der Prüfung) als nicht bestanden gilt. 
 

 

Hiermit bestätige ich, dass keine der Voraussetzungen nach § 15 Abs.3 Nr. 1-5 vorliegen. 
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